
 
 
An den Vorsitzenden des 
Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration 
Herrn Arif Izgi 
 
 

Wuppertal, 02.02.2026 
 

Vergabe einer Arbeitserlaubnis 

Große Anfrage an die Verwaltung 

 

Sehr geehrter Herr Izgi, 

wir bitten die Verwaltung folgende Frage zu beantworten: 

Vergibt die Ausländerbehörde in Einzelfällen eine Arbeitserlaubnis vor einer Freigabe 

durch die Bundesagentur für Arbeit? 

Begründung: 

In der Presse war zu lesen: 

„Eine neue Dienstanweisung von Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan 

Keller vom 14. Oktober (2025) sieht vor, dass die Behörde in bestimmten 

Fällen bereits ohne die Freigabe der Arbeitsagentur eine Arbeitserlaubnis 

erteilen kann. „In bestimmten Fallkonstellationen kann die Behörde künftig 

einer Arbeitsaufnahme unter Vorbehalt vorab zustimmen, während die 

erforderliche Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit nachgelagert erfolgt“, 

erklärt die Stadt Düsseldorf auf Anfrage.“  (NRZ 04.11.2025) 

Wäre oder ist dies schon ein gangbarer Weg für die Stadt Wuppertal? 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Naji Ahmad 

 

 

 


